
 
Der Ausschuss nahm die von der Verwaltung des Kreisjugendamtes vorgelegten 
Mittelanforderungen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 zur Kenntnis. Die Beratung wird in 
der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 06.12.2016 erfolgen. 
 


